
Antragsteller / Veranstalter: 
(Firma/Verein, Vor-, Nachname, Adresse, Telefon, Mobil, Email, Fax) 

      
      
      
      
      
      
      

zurück an: 
 
Markt Geiselwind 
-Ordnungsamt- 
Marktplatz 1 
96160 Geiselwind 
 
Fax: 09556 9222 29 Email: markt@geiselwind.de  
 

Anzeige einer öffentlichen Vergnügung nach Art. 19 Abs. 1 LStVG 
 
Hinweis: 

 
Der Antrag soll frühzeitig, spätestens 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung beim Ordnungsamt 
eingehen. 
Genehmigungspflichte Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern sowie 
Motorsportveranstaltungen (Anzeige einer öffentlichen Vergnügung nach Art. 19 Abs. 3 LSTVG) sind 
wegen der Klärung von organisatorischen Details mind. 4 Wochen vorher anzumelden.  

 
1. Angaben zur Veranstaltung 

Art und Name der Veranstaltung (Tanzveranstaltung, Disco, Konzert, Maskenball, Ausstellung, etc.) 
      

Bei Tierausstellungen: Auflistung und Arten der ausgestellten bzw. gefährlichen und giftigen Tiere 
      

Ort der Veranstaltung 

      

Tag(e) der Veranstaltung 
 

 am/vom-bis            regelmäßig an       
Beginn/Ende der Veranstaltung / der einzelnen Veranstaltungstage (Uhrzeit) 
      

Höchstes Eintrittsgeld Zugelassene Personen/Höchstzahl Anzahl Sitzplätze Größe des Raumes 

    
     €                  m² 

Art der Musikdarbietung 

 
 Musikgruppe (Name)          mit        Spielern 

                     

    
 Alleinunterhalter  Discothek  keine Musikdarbietung 

 

mailto:markt@geiselwind.de


2. Verantwortlicher der Veranstaltung (Erreichbarkeit muss während der Veranstaltung dauerhaft gewährleistet sein) 

Vorname, Name 
      
 
Adresse, Straße, HsNr., PLZ, Ort 
      
 
Telefon / Mobil Email Fax 

      
 

            

 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Veranstalters, bei Vereinen dessen Beauftragter 

 
Geiselwind, 

 

 

 
Wird von der Behörde ausgefüllt. 
 
 
Eingang der Anzeige wird bestätigt  

Datum 

 
 

 
Die Veranstaltung/Vergnügung ist  anzeigepflichtig nach Art. 19 Abs. 1 LStVG 

 

 erlaubnispflichtig nach Art. 19 Abs. 3 LStVG 
 
   Erlass separater Bescheid 

   Die Erlaubnis zur Durchführung der angezeigten Veranstaltung wird 

      hiermit jederzeit widerruflich erteilt. 

   Die Erlaubnis zur Durchführung der verspätet angezeigten Veranstaltung wird 

        hiermit jederzeit widerruflich erteilt 

   Die Veranstaltung wird abgelehnt, weil eine sachgerechte Prüfung oder Planung der 

        Veranstaltung nicht möglich ist. 
 
Die Auflagen und Hinweise in der Anlage sind zu beachten. 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
    (Dienstsiegel) 
 

 
 
 
 
Verteiler: 

Veranstalter 
Polizeiinspektion Kitzingen 
Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried 
Freiwillige Feuerwehr Markt Geiselwind 
Landratsamt Kitzingen, Jugendamt 
z.A. 


